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Stadt Altlandsberg 

Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet am Königsweg“ 

 

Zusammenfassende Erklärung nach § 10a Abs. 1 Baugesetzbuch: 

 

„Dem in Kraft getretenen Bebauungsplan ist eine zusammenfassende Erklärung beizufügen über 

die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behörden-

beteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und über die Gründe, aus denen der Plan 

nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten 

gewählt wurde.“ 
 

 

 

1. Vorbemerkung / Anlass, Ziel und Zweck der Planung 

 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Altlandsberg beschloss in ihrer Sitzung am 24.10.2019 

die Aufstellung des Bebauungsplanes „Erweiterung Gewerbegebiet am Königsweg" einschließlich 

Umweltbericht und Grünordnungsplan (Beschluss-Nr. 0102/19-SVV) mit der 8. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB (Beschluss-Nr. 0101/19-SVV). 
 

Unmittelbarer Anlass ist die Notwendigkeit zur Erweiterung des ARETA Firmenstandortes am Kö-

nigsweg. Der erhebliche wirtschaftliche Aufschwung der vergangenen Jahre, hier ganz besonders 

im Baugewerbe, führt dazu, dass ein erheblicher Bedarf an Flächen zur Erweiterung des ansässigen 

Gewerbestandortes besteht. Dies ist Teil der kommunalen Strategie zur Gewerbeflächenentwick-

lung an der A 10 und entspricht auch den Zielstellungen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts 

(INSEK) der Stadt Altlandsberg für die Gesamtstadt und diesen Standort. 
 

Planungs- und genehmigungsrechtliche Grundlage für den bestehenden Standort ist die Kombina-

tion aus Genehmigung nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) für die Baustoffrecycling-

anlage und einem vorhabenbezogener Bebauungsplan für die ansässigen Büros, Maschinenhallen, 

Parkplatz, Lagerflächen für Baustoffe usw. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan, 2003 geneh-

migt, wurde in den folgenden Jahren vollständig umgesetzt. Inzwischen müssen Teile angrenzender 

Flurstücke im Süden des Standortes genutzt werden, um die prosperierende Produktion zu sichern.  

Kernpunkt ist die Standortbindung der ansässigen Gewerbebetriebe an den hier in dem Bereich 

bereits genehmigten und zum Teil aktiven Kiesabbau, der in den nächsten Jahren fortgeführt wird. 

In Verbindung mit dem nach BImSchG genehmigten Recyclingstandort kumulieren hier grundle-

gende Standortfaktoren. Die Verlagerung des Standortes mit dem aufgezeigten Nutzungsprofil ist – 

unter anderem – aus diesen Gründen auszuschließen. 
 

Zur Vorbereitung der erforderlichen Bauleitplanung wurde im Mai 2019 eine städtebauliche Studie 

erarbeitet, die Möglichkeiten der Flächenentwicklung und mögliche Nutzungsarten sowie Erschlie-

ßungsvarianten untersucht und darstellt. Ausgangspunkt der Studie waren die Festlegungen im in-

tegrierten Stadtentwicklungskonzept (INSEK) für Altlandsberg, indem die Bereiche an der Straße An 

der Mühle mit ausreichend Abstand westlich des historischen Stadtkernes und der angrenzenden 

Wohnbereiche als Entwicklungspotential für Industrie und Gewerbe vorgesehen sind. Parallel zu der 

geplanten Erweiterung des Gewerbestandortes am Königsweg wurden in Umsetzung der Ziele aus 

dem INSEK für den gesamten Bereich strategische Grundlagen zur großflächigen Ansiedlung wei-

terer Gewerbe- und Industrienutzungen erarbeitet („Funktionelle und räumliche Strategie zur Ge-

werbeflächenentwicklung an der A10“). Hier ordnet sich das Vorhaben zur Erweiterung des Gewer-

begebietes Am Königsweg als ein wichtiger Mosaikstein ein.  

Wichtige Rahmenbedingungen zur Gesamtentwicklung dieses Bereiches sind in die konkrete Pla-

nung und Vorbereitung dieser Bauleitplanung eingeflossen. Das betrifft insbesondere Themen wie 
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Lärmschutz, die Erschließung durch öffentliche Straßen in Verbindung mit einer langfristigen Wei-

terentwicklung östlich der Straße An der Mühle sowie einem erheblichen Potential an Ersatz- und 

Ausgleichsmaßnahmen, beispielsweise im Bereich entlang der Hönower Chaussee. Es soll hier mit 

den wenigen Stichworten lediglich auf die Verbindung zur geplanten Gesamtentwicklung hingewie-

sen werden, wie sie zum heutigen Zeitpunkt bereits vorliegt. 

Ein wesentlicher Kernpunkt der Gesamtentwicklung ist die Neuordnung und Sicherung der öffentli-

chen Erschließung, die neben der Entwicklung des Firmenstandortes genau die oben genannte 

langfristige Industrie- und Gewerbeentwicklung berücksichtigt. Teil der Planung und wichtiges Ziel 

ist außerdem die Kompensation der Eingriffe möglichst im umgebenden Landschaftsraum. 
 

Die Planungs- und Entwicklungsziele lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 

 Planungsrechtliche Vorbereitung der südlichen Erweiterung des bestehenden Gewerbegebie-

tes am Königsweg, 

 Schaffung langfristig flexibel nutzbarer Gewerbeflächen mit dem Schwerpunkt auf produzie-

rendem Gewerbe entsprechend Bedarf und städtebaulichem Konzept, 

 Neuordnung und Sicherung der öffentlichen Erschließung des Gewerbestandortes am Königs-

weg unter Beachtung der gewerblichen Gesamtentwicklung des Bereiches östlich der Straße 

An der Mühle, 

 Einordnung von Kompensationsmaßnahmen im umgebenden Landschaftsraum. 

 

2. Berücksichtigung der Umweltbelange 

 

Für die Belange des Umweltschutzes wurde gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durch-

geführt, in der die voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht ge-

mäß § 2a BauGB beschrieben und bewertet wurden. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten 

Teil der Begründung zum Bebauungsplan. Wesentliche fachliche Grundlage für die Umweltprüfung 

bildete der Grünordnungsplan, welcher als gesonderter Fachbeitrag gemäß § 5 Brandenburgisches 

Naturschutzausführungsgesetz einschließlich Eingriffs-Ausgleichsbilanz und artenschutzrechtlicher 

Prüfung nach § 44 BNatSchG erarbeitet wurde. Es wurden alle relevanten Umweltbelange und sämt-

liche Schutzgüter gemäß § 1 BauGB ermittelt und in die Abwägung eingestellt. Die zu erwartenden 

Eingriffe in Natur und Landschaft wurden unter Berücksichtigung anerkannter Beurteilungsmaß-

stäbe bewertet. Auf Grundlage des Umweltberichtes / Grünordnungsplanes wurden zur vollständi-

gen Kompensation des Eingriffs verschiedene Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen innerhalb und 

außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes festgesetzt sowie artenschutzrechtliche 

Vermeidungsmaßnahmen festgelegt. Als voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen sind ins-

besondere zu benennen: 

 

• Schutzgüter Boden und Fläche: Eine Beeinträchtigung ergibt sich hauptsächlich durch eine zu-

sätzliche Flächenversiegelung, die im Bestand praktisch nicht vorhanden ist. Es besteht eine anth-

ropogene Vorprägung des Bodens durch bereits vorhandene Versiegelung (Verkehrsfläche) und In-

tensivlandwirtschaft. Die geplanten Eingriffe in das Schutzgut können durch geeignete und hoch-

wertige Maßnahmen innerhalb und außerhalb des Plangebietes kompensiert werden. Altlasten und 

Altlastenverdachtsfälle sind nicht vorhanden, Bodendenkmale sind nicht bekannt. 

•  Schutzgut Wasserhaushalt: Das Plangebiet liegt nicht in einem rechtskräftigen oder geplanten 

Wasserschutzgebiet nach § 19 WHG. Durch vorhandene Versiegelungen und die Bestandsnutzung 

(Intensivlandwirtschaft, Straße) liegt eine Vorbelastung des Wasserhaushalts vor. Mit der Planung 

ergibt sich eine Funktionsstörung des Wasserhaushalts durch zusätzliche Flächenversiegelung (Er-

höhung Oberflächenabfluss, Minderung Grundwasserneubildungsrate). Der Konflikt kann durch eine 

dezentrale Versickerung des Regenwassers im Plangebiet gemindert werden (in Verkehrsflächen, 
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SPE-Flächen, Gründächer sowie aktive Regenwasserbewirtschaftung). Der Bebauungsplan trifft 

hierfür entsprechende Festsetzungen. Gegenüber der Beeinträchtigung des Schutzguts sind groß-

zügige Kompensationsmaßnahmen innerhalb und außerhalb des Plangebietes vorgesehen. 

• Schutzgüter Klima und Luft: Es ist eine Vorprägung durch die intensive landwirtschaftliche Nut-

zung, die Verkehrsbelegung und die an das Plangebiet angrenzende Gewerbenutzung vorhanden. 

Mit der Planung werden keine wesentlichen zusätzlichen Emissionen durch Verkehr (Lärm, Licht, 

Erschütterungen, Schadstoffe) erwartet. Unvermeidbare erhebliche schädliche Umweltauswirkun-

gen auf die Schutzgüter Klima und Luft können ausgeschlossen werden.  

•  Schutzgüter Flora und Biotope sowie biologische Vielfalt: Insgesamt wirkt die menschliche Prä-

gung der Flächen um und im Plangebiet durch die Nutzung vorprägend. Es werden in der Hauptsa-

che Intensivackerflächen und die Straße Am Königsweg mit einem geringen bis sehr geringen Bio-

topwert überplant. Eine Beeinträchtigung geschützter oder hochwertiger Biotope erfolgt nicht. Im 

Bereich der zukünftigen SPE-Flächen und der Ersatzmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs 

des Bebauungsplanes kommt es zu einer Biotopaufwertung. Mit der Planung sind keine erheblichen 

negativen Auswirkungen auf diese Schutzgüter zu erwarten.  

• Schutzgut Fauna / Tierwelt: Innerhalb des Plangebiets befinden sich kaum naturnahe Rück-

zugsbereiche für die Tierwelt. Insgesamt bilden diese Habitate keine wertvollen, seltenen und schüt-

zenswerten Biotope ab. Es wurde eine artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 

durchgeführt. Potenziell betroffen sind insbesondere einige Vogelarten, die im Plangebiet insbeson-

dere in den vorhandenen Gehölzbeständen und im Bereich der Offenflächen vorkommen können. 

Die Gehölze können problemlos versetzt werden und gehen somit nicht verloren. Es werden Ver-

meidungsmaßnahmen festgelegt, sodass keine Verbotsverletzungen des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 

BNatSchG zu erwarten sind. Im Übrigen stehen für die betroffenen Arten genügend Ausweichhabi-

tate in der Umgebung zur Verfügung. Durch die Ersatzmaßnahmen innerhalb und außerhalb des 

Plangebietes werden wertvolle arten- und strukturreiche Biotope geschaffen, die als hochwertige 

Lebensräume zur Verfügung stehen. Erhebliche Störungszuwächse z.B. durch Verkehr und sonstige 

Nutzungen sind auch unter Beachtung der Vorprägung des Gebietes nicht zu erwarten. 

• Schutzgut Landschaftsbild und Erholung: Das Landschaftsbild ist maßgeblich geprägt durch 

den bestehenden Gewerbestandort, Verkehrsflächen, verschiedene Hochspannungsfreileitungen 

sowie die landwirtschaftliche Intensivnutzung. Der Erholungswert der Landschaft ist als gering ein-

zustufen, der Untersuchungsraum weist eine geringe Einzigartigkeit, Schönheit und Erholungswert 

auf. Das Schutzgut Landschaftsbild und Erholung wird durch die Planung nicht beeinträchtigt. Die 

mit der Planung vorgesehen Süderweiterung des Gewerbestandortes fügt sich in das gewohnte 

Landschaftsbild ein. Zusätzlich erfolgen Festsetzungen zur Eingrünung der Gewerbeflächen. 

• Schutzgut Mensch: Aufgrund der Größe der Erweiterungsflächen und der Entfernung zur 

nächstgelegenen schutzwürdigen Nutzung (Wohnen) ist kein erhebliches Störpotential, etwa durch 

Lärm und Staub, für die in den umliegenden Wohngebieten lebenden Menschen zu erwarten. Eine 

zusätzliche erhebliche Lärmbelastung durch den induzierten Verkehr ist ebenfalls nicht zu erwarten. 

Mit der festgesetzten Erschließung wird die Haupterschließung des Gewerbegebietes einschließlich 

seiner Erweiterung um etwa 250 m weiter nach Norden verlegt und der Königsweg als Haupter-

schließungsweg teilweise aufgegeben, sodass bestehende Lärmkonflikte mit der südlich liegenden 

Wohnnutzung am Königsweg entschärft werden. Eine erhebliche Verschlechterung gegenüber der 

Bestandssituation ist nicht zu erwarten. 

• Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter: Im Geltungsbereich sind keine Kultur- und Sachgüter 

vorhanden bzw. bekannt. Weitere besonders schützenswerte Anlagen, beispielsweise im Sinne des 

Denkmalschutzes, sind in der näheren Umgebung nicht vorhanden. Negative Auswirkungen auf Kul-

tur- und sonstige Sachgüter sind demnach nicht zu erwarten.  
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• Kompensation des durch den Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffs: Mit der Planung werden 

Eingriffe vorbereitet. Art und Umfang des Eingriffs wurden im Rahmen der Umweltprüfung schutz-

gutbezogen bilanziert (Eingriffs-Ausgleichs). Auf dieser Grundlage wurden schutzgutbezogen Ver-

meidungs-, Verhinderungs-, Minderungs- sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich 

Pflegemaßnahmen sowie Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen (Monito-

ringmaßnahmen) bestimmt und entsprechende Festsetzungen getroffen. Die geplanten Eingriffe 

können durch die festgesetzten Maßnahmen innerhalb und außerhalb des Geltungsbereiches des 

Bebauungsplanes vollständig kompensiert werden (u.a. Entsiegelung Königsweg mit dauerhafter 

Extensivierung, Neupflanzungen, Gewässersanierung (Weiher in Wegendorf einschließlich seiner 

Zuflüsse mit weiteren Pflege- und Sicherungsmaßnahmen). 

 

 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
 

Frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB 
 

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung 

gemäß § 3 Abs. 1 BauGB fand durch öffentliche Auslegung vom 06.07. – 07.08.2020 statt. Dabei 

wurden Eigentümer betroffener Privatgrundstücke gesondert mit Schreiben vom 11.06.2020 von der 

Offenlage informiert. Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gingen keine Stellung-

nahmen ein.  

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 25.03.2020 an 

der Planung beteiligt und auch zur Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detail-

lierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert. Vorab erfolgten mit Schreiben vom 11.02.2020 die 

Planungsanzeige sowie eine frühzeitige Abstimmung mit dem Landkreis Märkisch-Oderland (LK 

MOL). Die Stellungnahmen wurden geprüft, untereinander und gegeneinander gerecht abgewogen 

und fanden nach Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung im 1. Entwurf des Bebau-

ungsplanes entsprechend Abwägung Berücksichtigung. 
 

Umgang mit den Hinweisen aus dem Verfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 

Die Stellungnahmen bezogen sich auf folgende wesentliche Hinweise (auszugsweise zusammen-

gefasst): 

 

 Die Brandschutzdienststelle des LK MOL gibt Hinweise zur erforderlichen Löschwasserversor-

gung. Dies ist vordergründig bei der Umsetzung des Bebauungsplanes zu berücksichtigen, die 

Begründung wurde diesbezüglich um zusammenfassende Hinweise ergänzt. 

 Die untere Bodenschutzbehörde des LK MOL fordert das Ausschließen / Vermeiden schädlicher 

Bodenveränderungen und die Meldung relevanter Auffälligkeiten. Beeinträchtigungen des Bo-

dens sind so weit wie möglich zu vermeiden. Der Sachverhalt wurde im Rahmen der Umwelt-

prüfung untersucht und Eingriffe durch geeignete Festsetzungen auf das notwendige Maß re-

duziert. Unvermeidbare Eingriffe werden durch SPE-Maßnahmen kompensiert. Altlasten usw. 

sind nicht bekannt. 

 Die Untere Wasserbehörde des LK MOL gibt Hinweise zum Untersuchungsumfang der Umwelt-

prüfung. Diese wurden beachtet und Eingriffe in das Schutzgut Wasserhaushalt / Grundwasser 

durch Festsetzungen im Bebauungsplan reduziert. Weiterhin wurden Hinweise zum Anschluss 

an die öffentliche Wasserver- und Entsorgung übermittelt. Ein entsprechender Anschluss ist 

nicht erforderlich und erfolgt über die vorhandenen Systeme des bestehenden Gewerbestan-

dortes. Entsprechende Ausführungen wurden in der Begründung ergänzt. Der zuständige Was-

serverband Strausberg-Erkner wurde an der Planung beteiligt.  
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 Hinweise der unteren Naturschutzbehörde des LK MOL zur artenschutzrechtlichen Prüfung 

nach § 44 BNatSchG sowie zum Biotopschutz im Rahmen von Ersatz- und Ausgleichsmaßnah-

men wurden beachtet. Der Forderung zur Abarbeitung der Eingriffsregelung wurde im Rahmen 

der Umweltprüfung nachgekommen und Kompensationsmaßnahmen auf Grundlage einer Ein-

griffs-/Ausgleichsbilanz festgesetzt. Die mit der Planung vorbereiteten Eingriffe werden vollstän-

dig durch die Festsetzung geeigneter Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme kompensiert. 

 Das Landesamt für Umwelt gibt Hinweise zum Bestandschutz vorhandener Betriebe. Um deren 

Schutzniveau nicht nachteilig zu beeinträchtigen, erfolgt die Anpassung der zulässigen Nut-

zungsart. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude sind nur noch ausnahmsweise zulässig, 

wenn nachgewiesen werden kann, dass das Schutzniveau der bestehenden Betriebe nicht ne-

gativ beeinträchtigt wird. Weitere Hinweise zum Umfang der Umweltprüfung wurden beachtet. 

Das LfU bestätigt, dass keine gutachterlichen Untersuchungen zu den Auswirkungen durch 

Lärm und Staub erforderlich sind. Die zusätzliche Versieglung soll auf notwendiges Mindestmaß 

beschränkt werden, dem wird mit entsprechenden Festsetzungen nachgekommen (z.B. GRZ, 

Grünflächen).  

 Das Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände GbR fordert eine Eingriffs-/Ausgleichsbi-

lanz und ausreichende Kompensation des mit dem Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffs. Dem 

wird vollständig nachgekommen (siehe oben).  

 Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe gibt Hinweise zu betroffenen Belangen 

des Bergbaus (ARETA GmbH) und des Energierechts (Hochspannungsleitungen – 50Hertz). 

Beide werden an der Planung beteiligt. 

 Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr gibt in 

Bezug auf eine mögliche Beeinträchtigung der Landesverteidigung Hinweise zur zulässigen 

Höhe baulicher Anlagen. Die festgesetzte maximale Bebauungshöhe bleibt weit unter einer „kri-

tischen“ Höhe von 137,2 m über NHN.  

 Hinweise des Zentraldienstes der Polizei/ Kampfmittelbeseitigungsdienstes zur Notwendigkeit 

einer Munitionsfreigabebescheinigung wurden in der Begründung ergänzt und als Hinweis ohne 

Normcharakter in den Bebauungsplan aufgenommen.  

 Der Wasserverband Strausberg-Erkner benötigt für die Prüfung der Ver- und Entsorgung des 

Plangebietes konkrete Angaben zum Wasserbedarf und Schmutzwasseranfall. Die Wasserver- 

und Abwasserentsorgung erfolgt über die vorhandenen Infrastruktureinrichtungen des beste-

henden Gewerbestandortes. Ein Anschluss an die öffentlichen Systeme ist nicht erforderlich. 

Entsprechende Ausführungen in der Begründung wurden ergänzt. 

 Die E.DIS AG betreibt Leitungen im Plangebiet, die mit der Planung vereinbar sind. Entspre-

chende zusammenfassende Hinweise zur Ausführung wurden in der Begründung ergänzt. 

 Die 50 Hertz Transmission GmbH betreibt Hochspannungsfreileitungen im Plangebiet, die im 

Grundsatz mit der Planung vereinbar sind. Diese wurden einschließlich ihrer Schutzbereiche 

nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen und ein Hinweis ohne Normcharakter aufge-

nommen. Die Festsetzungen zur zulässigen Bebauungshöhe einhergehend mit der Abgrenzung 

von GE1, GE2 und GE3 sowie SPE-Maßnahmen wurden entsprechend der übermittelten An-

forderungen angepasst.  

 Der Entsorgungsbetriebs Märkisch Oderland (EMO) gibt vordergründig Hinweise für die Umset-

zung des Bebauungsplanes. Entsprechende zusammenfassende Hinweise wurden in die Be-

gründung aufgenommen. Die räumlichen Anforderungen für Wendeanlagen werden mit den 

festgesetzten Verkehrsflächen erfüllt. 
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 Der Ortsbeirat des OT Altlandsberg regt zur Reduzierung optischer Beeinträchtigungen des 

Ortsbildes sowie von Lärm- und Staubemissionen an, die Gewerbefläche G1 sowie den südli-

chen Bereich von G2 für den Bau von Hallen vorzusehen und die nördlich liegenden Bereiche 

für die offene Lagerung von Baustoffen und Containern. Nach eingehender Abwägung aller be-

troffenen öffentlichen und privaten Belange wird auf eine weitergehende Differenzierung der 

festgesetzten Gewerbegebiete verzichtet, um die flexible Nutzung des Gewerbegebietes lang-

fristig – insbesondere auch hinsichtlich der notwendigen Höhenbeschränkungen – nicht weiter 

einzuschränken als erforderlich. Insbesondere das GE 2 und GE 3 erlauben höhere Gebäude 

zu errichten, als das in GE 1 möglich ist, sodass die vorgeschlagene Differenzierung eine er-

hebliche zusätzliche Einschränkung in die bauliche Nutzung der Erweiterungsflächen bedeuten 

würde. Die zu erwartenden Staub- und Lärmbelastungen rufen aufgrund der Entfernung zu 

schutzwürdigen Nutzungen (insbesondere Wohnnutzungen) keine Konflikte mit diesen hervor. 

Ebenso ist der zu erwartenden Eingriff in das Ortsbild nicht als nachhaltig negativ zu bewerten 

– insbesondere vor dem Hintergrund der geplanten Gesamtentwicklung von Gewerbe und In-

dustrie in diesem Bereich. Innerhalb des Geltungsbereiches sind Pflanzmaßnahmen mit genau 

dem in der Stellungnahme genannten Ziel festgesetzt. Insofern sind weitergehende Einschrän-

kung der baulichen Nutzung nicht erforderlich und würden dem Planungsziel, der Schaffung 

eines langfristig flexiblen Gewerbegebietes, entgegenstehen. 

 

Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB 
 

In der Sitzung am 29.04.2021 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Altlandsberg den 1. 

Entwurf des Bebauungsplanes gebilligt und zur öffentlichen Auslage nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie 

zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 

bestimmt. Der 1. Entwurf des Bebauungsplanes mit der dazu gehörigen Begründung einschließlich 

Umweltbericht, Grünordnungsplan und den vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wurde 

vom 07.06. – 16.07.2021 öffentlich ausgelegt. Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 

Belange wurde mit Schreiben vom 07.05.2021 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.  

Die Stellungnahmen wurden geprüft, untereinander und gegeneinander gerecht abgewogen und 

fanden nach Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung entsprechend Abwägung Be-

rücksichtigung. Eine Änderung der Planung ergab sich hierdurch nicht. 

 

Umgang mit den Hinweisen aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 

Im Rahmen der Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB gingen drei Stellungnahmen ein. In diesen 

wurde insbesondere die mögliche Errichtung einer Baumischsortieranlage aus Gründen einer ge-

steigerten Staub- und Lärmbelastung für die umliegenden Wohngebiete abgelehnt. Mit dem Bebau-

ungsplan erfolgt aus immissionsschutzfachlichen Belangen die Festsetzung eines Gewerbegebietes 

anstatt eines Industriegebietes. Erheblich belästigende Gewerbebetriebe und Nutzungen sind somit 

nicht zulässig. Der Abstand des Plangebietes zu den nächsten Wohnsiedlungen Altlandsberg West, 

Seeberg-Siedlung, Seeberg Dorf beträgt mindestens 300 m. Erhebliche Konflikte mit der schützens-

werten Wohnbebauung sind aufgrund der Größe des Plangebietes sowie der Entfernung zur Wohn-

nutzung nicht zu erwarten. Als Orientierung hierfür dient der Abstandserlass Nordrhein-Westfalen 

(2007), wobei im vorliegenden Fall insbesondere Geräuschimmissionen und Staubimmissionen von 

Bedeutung sind. Der Sachverhalt wurde im Rahmen der Umweltprüfung untersucht und im Umwelt-

bericht dargestellt. Die eventuelle Errichtung einer Baumischsortieranlage unterliegt in diesem Sinne 

der Gebietsfestsetzung eines Gewerbegebietes nach § 8 BauNVO und darf den dort zulässigen 

Störgrad nicht überschreiten. Darüber hinaus bedarf dies einer Genehmigung nach Bundesimmissi-

onsschutzgesetz, in der die Auswirkungen einer solchen Anlage im Detail untersucht und ggfs. Maß-
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nahmen festgelegt werden. Weiterhin wird eine Wertminderung der umliegenden Grundstücke be-

fürchtet. Entschädigungsansprüche aus der Bauleitplanung sind im Baugesetzbuch geregelt und 

ergeben sich im vorliegenden Fall nicht. 

 

Umgang mit den Hinweisen aus dem Verfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 

Die Stellungnahmen bezogen sich auf folgende wesentliche Hinweise (auszugsweise zusammen-

gefasst): 

 

 Die Untere Denkmalschutzbehörde des LK MOL gibt Hinweise zum Vorgehen bei Denkmal-

funde bei Erdarbeiten, die auf Umsetzungsebene des Bebauungsplanes zu beachten sind. Es 

wurden zusammenfassende Hinweise in die Begründung aufgenommen. 

 Die Untere Wasserbehörde des LK MOL gibt Hinweise zur SPE-Maßnahme außerhalb des 

Plangebietes (Sollsanierung Wegendorf), die vordergründig die Ausführungs- und Genehmi-

gungsebene betreffen. Es werden zusammenfassende Hinweise in Umweltbericht, Grünord-

nungsplan und Begründung aufgenommen.  

 Die Untere Naturschutzbehörde des LK MOL fordert die Aufnahme der artenschutzrechtlichen 

Vermeidungsmaßnahmen wie Bauzeitenregelung auf die Planzeichnung als Hinweise ohne 

Normcharakter. Dem wird gefolgt. Weiterhin werden bezüglich der Ersatzmaßnahmen außer-

halb des Geltungsbereiches (Sollsanierung Wegendorf) Hinweise zum Biotopschutz und der 

Bilanzierung gegeben, die beachtet wurden und im Weiteren auf der Ausführungs- und Geneh-

migungsebene zu berücksichtigen sind.  

 Das Landesamt für Umwelt gibt im Zusammenhang mit der Ersatzmaßnahmen außerhalb des 

Geltungsbereiches (Sollsanierung Wegendorf) detaillierte Hinweise zu den Anforderungen der 

EU-Wasserrahmenrichtlinie (u.a. Beachtung Verschlechterungsverbots, Zielerreichungsgebot 

gemäß § 27 WHG). Die vorgesehene Maßnahme steht dem nicht entgegen. Es wurden zusam-

menfassende Hinweise in den Grünordnungsplan, Umweltbericht und die Begründung zum Be-

bauungsplan aufgenommen. 

 Die EWE NETZ GmbH betreibt Leitungen im Plangebiet, die mit der Planung vereinbar sind. 

Zusammenfassende Hinweise bezüglich zu beachtender Anforderungen bei Umsetzung der 

Planung wurden in der Begründung ergänzt. 

 

Eingeschränkte Beteiligung gemäß § 4a Abs. 3 S. 4 BauGB 
 

In einem Telefonat vom 26.08.2021 gab die 50Hertz Transmission GmbH den Hinweis, dass die das 

Plangebiet im nördlichen Bereich querende 380 kV-Leitung (Altentreptow/Süd – Neuenhagen 

517/520) ersatzlos zurückgebaut werden soll. Da die innerhalb des GE 3 getroffene Höhenfestset-

zung maßgeblich durch diese Leitung beschränkt wird, soll diese Festsetzung nur bis zum Rückbau 

gelten und anschließend eine Bebauungshöhe wie in GE1 und GE2 zulässig sein. Hierfür wurde 

eine entsprechende Festsetzung gemäß § 9 Abs. 2 BauGB aufgenommen. Eine grundlegende Än-

derung der Planung ergibt sich hierdurch nicht. Die Grundzüge der Planung bleiben unberührt.  

Gemäß § 4a Abs. 3 BauGB wurde eine erneute Beteiligung durchgeführt. Gemäß Satz 4 wurde die 

Einholung der Stellungnahmen auf die von der Änderung berührten Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange (50Hertz Transmission GmbH) beschränkt. Die von der Änderung betroffene 

Öffentlichkeit beschränkt sich auf die Grundstückseigentümer, die unmittelbar an dem Verfahren 

beteiligt sind.  

Umgang mit den Hinweisen aus dem Verfahren gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
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Es wurden keine Einwände gegen die Planung übermittelt. Die 50Hertz Transmission GmbH wies 

darauf hin, dass der Neubau der planfestgestellten 380-kV-Freileitung Bertikow-Neuenhagen 

(Uckermarkleitung Süd) und damit einhergehend der Rückbau der 380-kV-Leitung Altentreptow/Süd 

- Neuenhagen im betroffenen Bereich beklagt ist. Es wurde diesbezüglich ein zusammenfassender 

Hinweis in die Begründung aufgenommen. 

 

4. Zusammenfassung der Gründe für durch Abwägung gewählte Planungsvariante 
 

Grundlegendes Planungsziel ist die Sicherung und Erweiterung des bestehenden Standortes auf-

grund erweiterten Flächenbedarfes. In diesem Zusammenhang leitet sich die Planung logisch aus 

dem beschlossenen integrierten Stadtentwicklungskonzept (INSEK) der Stadt Altlandsberg und der 

dort verankerten Gewerbeentwicklung an der Straße An der Mühle ab. Eine Erweiterung nach Wes-

ten, Norden oder Osten ist insbesondere aus Belangen der gesamtstädtischen Entwicklung nicht 

sinnvoll – somit entfallen grundlegende Standortalternativen. 

Mit der der Bauleitplanung zugrunde liegenden städtebaulichen Studie wurden verschiedene Er-

schließungs- und Bebauungsmöglichkeiten zur Umsetzung der Planungsziele untersucht. Hierbei 

wurden Grundgedanken der öffentlichen Erschließung der Gewerbeflächen, der naturräumlichen 

und versorgungstechnischen Rahmenbedingungen berücksichtigt, beispielsweise auch Restriktio-

nen durch die Hochspannungsfreileitungen. Die übergeordnete, langfristige Gewerbeentwicklung in 

dem Bereich westlich von Altlandsberg wurde hinsichtlich einer nachhaltigen Verkehrsorganisation 

und Bebauungsplanung in die Überlegungen zur städtebaulichen Entwicklung eingestellt, um eine 

geordnete Gesamtentwicklung gewerblicher Flächen zu gewährleisten.  

Im Ergebnis wurden drei städtebauliche Varianten erarbeitet, die unter Beachtung privater und öf-

fentlicher Belange grundsätzlich für die südliche Erweiterung des Gewerbegebiets am Königsweg 

geeignet sind. Das städtebauliche Konzept sieht in allen Varianten die Erweiterung des bestehenden 

Standortes in Richtung Süden um rd. 3,5 ha vor und setzt damit die übergeordneten Entwicklungs-

ziele der Stadt Altlandsberg in diesem Bereich um, die die Sicherung und Entwicklung des Kiesab-

baus und der Baustoffindustrie in diesem Bereich festlegen. Hervorzuheben ist, dass bei zwei der 

städtebaulichen Varianten der zur Verfügung stehende Bereich hinsichtlich der Nutzungsbeschrän-

kungen durch die querenden Oberleitungen optimal ausgenutzt wird. Hallen können so eingeordnet 

werden, dass die Bereiche mit Höhenbeschränkungen nicht zwingend genutzt werden müssen. Die 

Ausgestaltung der Gewerbeflächen hinsichtlich Gebäudeanordnung, innerer Erschließung etc. soll 

zugunsten langfristig flexibel nutzbarer Gewerbeflächen sowie aufgrund der durch die Freileitungen 

bedingten Höhenbeschränkungen nicht abschließend durch den Bebauungsplan geregelt werden. 

Demzufolge erfolgt die Festsetzung einer gewerblichen Baufläche mit einem großflächigem Bau-

fenster, in der die verschiedenen städtebaulichen Varianten frei umgesetzt werden können. 

Den Planungszielen entsprechend ist eine langfristig flexibel nutzbare Gewerbefläche im Sinne ei-

nes Gewerbegebiets nach § 8 BauNVO vorgesehen. Die gewerbliche Nutzung i.S. eines Industrie-

gebietes nach § 9 BauNVO wird aus Gründen des Immissionsschutzes bewusst ausgeschlossen, 

da in diesem grundsätzlich auch Anlagen zulässig sind, die erhebliche Belästigungen für deren Um-

gebung entfalten können.  

Der Anschluss an das kommunale und übergeordnete Straßennetz erfolgt über eine neu herzustel-

lende Querspange zwischen der Straße An der Mühle und dem Königsweg. Diese verläuft direkt 

entlang der neuen Gewerbefläche (auf Flurstück 24) und führt auf den bestehenden Königsweg. 

Hiermit wird der Gewerbeentwicklung im Bereich an der Mühle insgesamt Rechnung getragen, die 

eine Parallelerschließung zur Straße An der Mühle für die innere Erschließung des geplanten Ge-

werbegebietes vorsieht. Südöstlich können entsprechend Gewerbestrategie Flächen für sehr ruhi-

ges Gewerbe (z.B. Büronutzungen) eingeordnet und erschlossen werden, die für das Wohngebiet 
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Seeberg Siedlung gleichzeitig eine bauliche Abschirmung im Sinne des Immissionsschutzes dar-

stellen. Der Königsweg wird als Haupterschließungsstraße teilweise aufgegeben und kann (soll) nur 

noch als Rad- und Fußwegeverbindung zum Gewerbegebiet dienen. Mit der Verschiebung der ver-

kehrlichen Anbindung nach Norden wird der bestehende Lärmkonflikt, der von den Bürgern wahr-

genommen wird, deutlich entschärft und zusätzliche Lärmbelästigungen vermieden, da der Verkehr 

ausschließlich über diesen Knotenpunkt geführt wird. Eine weitere Verschiebung der verkehrlichen 

Anbindung nach Norden wurde im Laufe der Planung geprüft und verworfen. Wichtige Gründe hier-

für sind der Bestand an Tragmasten für die Leitungstrassen, Nachteile bei der weiteren Erschließung 

von Flächen mit Bebauung zur Abschirmung von Seeberg Siedlung sowie innere betriebliche Ab-

läufe auf dem Gelände der Bestandsnutzungen.  

Alternativ wurde im Rahmen der städtebaulichen Studie auch geprüft, die Erschließung über den 

Königsweg beizubehalten, was der aktuellen Anbindung des Standortes entspricht. Lediglich der 

Anschluss an die Straße An der Mühle wird hierbei korrigiert. Zwingend erforderlich wäre der grund-

hafte Ausbau des Königsweges mit Verbreiterung auf 6 bis 7 m, da die Anforderungen an eine ge-

werbliche Nutzung derzeit nicht erfüllt werden. Im Ergebnis würde eine „Doppelerschließung“ ent-

stehen, welche bei der Erschließung über die Querspange allein – wie oben beschrieben – vermie-

den werden kann. Nach Beratungen zwischen Vorhabenträger, Verwaltung und Gremien der Stadt 

Altlandsberg wurde diese Variante daher aus Gründen des Lärmschutzes, des Städtebaus und einer 

nachhaltigen Verkehrsorganisation verworfen und wird planungsrechtlich nicht vorbereitet. 

In Abwägung der verschiedenen öffentlichen und privaten Belange unter- und gegeneinander wurde 

der Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet am Königsweg“ von der Stadtverordnetenver-

sammlung Altlandsberg in der Fassung vom Februar 2022 als Satzung beschlossen  


